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Das Sozialhilfegesetz geht von einer dreistufigen Informationsbeschaffung aus: 
•  zuerst bei der unterstützten Person selbst im Rahmen der Mitwirkungspflicht (§ 2 Abs. 1 Sozialhil-
fe- und Präventionsgesetz), 
•  gestützt auf die Vollmacht, 
•  gestützt auf die gesetzliche Auskunftspflicht von Behörden im Rahmen der Amtshilfe (§ 2 Abs. 2 
i.V.m. § 46 Sozialhilfe- und Präventionsgesetz).  
Die mit dem Fall befasste/n Personen des Sozialdienstes sind namentlich aufzuführen.
Auch wenn das Gesetz vorsieht, dass die Vollmacht bei Einreichung des Gesuchs eingeholt wird, 
muss der betroffenen Person zuerst die Möglichkeit gegeben werden, Informationen und Unterlagen 
selbst beizubringen. 
Die Vollmacht ist auf jeden Einzelfall hin anzupassen: Bestehen in einem Fall z.B. keine gesund-
heitsrelevanten Aspekte, so darf keine Vollmacht bezüglich Ärztinnen/Ärzten bzw. Gesundheitsfach-
personen eingeholt werden. 
Müssen im Laufe eines Verfahrens Informationen bei Stellen oder Personen eingeholt werden, die in 
der vorliegenden Vollmacht nicht erfasst sind, können jederzeit einzelfallweise Ermächtigungen bei 
der betroffenen Person eingeholt werden.  
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